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Für alle Steuerpflichtigen

Steuerinformationen für Februar 2025
Ende 2024 wurde das Steuerfort- 
entwicklungsgesetz in „abgespeckter“ 
Form verkündet. Hervorzuheben sind  
die Erhöhung des Grund- und Kinder- 
freibetrags sowie des Kindergelds  
für 2025 und 2026.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf 
folgende Aspekte hinzuweisen: 

Für bestimmte Photovoltaikanlagen  
gilt seit 2022 eine Steuerbefreiung,  
sodass auch etwaige Betriebsausgaben  
seit 2022 nicht mehr abziehbar sind.  
Doch wie sind „nachlaufende“ Betriebs- 
ausgaben zu behandeln, also z. B.  
eine in 2022 geleistete Umsatzsteuer- 
Nachzahlung für das Jahr 2021?  
Hier sind sich die Finanzgerichte  
Münster und Nürnberg nicht einig. 

Erfolgt die Abrechnung über die Leistung 
durch den Leistungsempfänger und  
betrifft diese Gutschrift eine Privatperson, 
wurde die Umsatzsteuer bislang nicht 
geschuldet, wenn sie unberechtigt aus- 
gewiesen wurde. Doch das hat sich mit  
der Verkündung des Jahressteuer- 
gesetzes 2024 nun geändert.

Die Finanzverwaltung hat ein kosten- 
loses ELSTER-Tool zur Visualisierung  
von elektronischen Rechnungen  
(E-Rechnungen) zur Verfügung gestellt.

Diese und weitere interessante  
Informationen finden Sie in  
der Ausgabe für Februar 2025. 

Viel Spaß beim Lesen!

TOP Steuerberater 2024
Die Kanzlei Epple, Dr. Hörmann & Kolle-
gen (EHK) wurde von der Redaktion des 
Wirtschaftsmagazins FOCUS MONEY in 
der Ausgabe 24/2024 wiederholt als eine 
der führenden großen Steuerkanzleien  
in Deutschland ausgezeichnet. In einer 
bundesweiten Umfrage wurden mehr als 
100.000 Steuerexperten zu den Themen 
Qualifikation, Spezialisierung und fach- 
liches Know-how befragt, wobei EHK wie 
in den Vorjahren überzeugen konnte. 

An
unsere geschätzten Mandanten
und Freunde der Kanzlei

Epple, Dr. Hörmann & Kollegen, StB, RAe. Morellstraße 33, 86159 Augsburg



Für alle Steuerpflichtigen

Unberechtigter Umsatzsteuerausweis in Gutschrift: Steuerfalle für Privatpersonen
Gutschriften im umsatzsteuerlichen Sinne 
sind Rechnungen, bei denen die Abrech- 
nung über die Leistung durch den Leis-
tungsempfänger erfolgt. Wird in einer 
Gutschrift unberechtigt Umsatzsteuer 
ausgewiesen und betrifft diese Gutschrift 
eine Privatperson, wurde die Steuer bislang 
nicht von § 14c Abs. 2 des Umsatzsteuer
gesetzes (UStG) erfasst. Doch das hat  
sich mit der Verkündung des Jahressteuer-
gesetzes 2024 und der Neufassung des  
§ 14c Abs. 2 UStG nun geändert.

Eine Privatperson verkauft an ein Autohaus 
einen Pkw für 10.000 EUR. Das Autohaus 
rechnet wie vereinbart mit einer Gutschrift 
ab. Diese lautet jedoch nicht über 10.000 
EUR netto, sondern über 8.403 EUR zuzüg-
lich 1.597 EUR Umsatzsteuer.

Frage: Was sind die  
umsatzsteuerlichen Folgen?

Wer in einer Rechnung einen Steuerbetrag 
gesondert ausweist, obwohl er zum ge-

sonderten Ausweis der Steuer nicht be- 
rechtigt ist (unberechtigter Steuerausweis), 
schuldet den ausgewiesenen Betrag (§ 14c 
Abs. 2 S. 1 UStG).

Zwar galt § 14c Abs. 2 UStG in der bisheri-
gen Fassung auch für erstellte Gutschriften 
– nach der Rechtsprechung des Bundes
finanzhofs aus dem Jahr 2019 allerdings  
nur dann, wenn mit der Gutschrift über die 
Leistung eines Unternehmers abgerechnet 
wird. 

Wurde mit der Gutschrift über die Leistung 
eines Nichtunternehmers (Privatperson) 
abgerechnet, begründete das Dokument 
keine Steuerschuldnerschaft nach § 14c 
Abs. 2 UStG. Der Grund: Das Dokument  
ist laut Bundesfinanzhof nicht als Rechnung 
anzusehen.

Im vorangestellten Beispiel war § 14c  
Abs. 2 UStG bislang nicht anzuwenden, 
sodass die Privatperson keine Umsatz- 
steuer schuldete. 

Das Autohaus war zwar nicht zum Vor- 
steuerabzug berechtigt, dennoch bestand 
die Gefahr, dass das Abrechnungsdokument 
widerrechtlich mit Vorsteuerabzug in der 
Buchhaltung erfasst wird. § 14c Abs. 2 S. 2 
UStG in seiner durch das Jahressteuerge-
setz 2024 geänderten Fassung bestimmt, 
dass ein unberechtigter Steuerausweis auch 
vorliegt, wenn nach einer vorherigen Verein-
barung mit einer Gutschrift abgerechnet, 
darin unberechtigt Umsatzsteuer ausgewie-
sen wird und der Empfänger der Gutschrift 
(Nicht-Unternehmer) dieser nicht unver- 
züglich widerspricht.

Beachten Sie: Somit schuldet die Privat
person im Beispiel die in der Gutschrift 
ausgewiesene Steuer von 1.597 EUR –  
sofern sie dieser nicht unverzüglich wider-
spricht.

Quelle: Jahressteuergesetz 2024, BGBl I 
2024, Nr. 387; BFH-Urteil vom 27.11.2019, 
Az. V R 23/19
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Für alle Steuerpflichtigen

Steuerfortentwicklungsgesetz in „abgespeckter“ Form verkündet
Das am 30.12.2024 im Bundesgesetz- 
blatt verkündete Steuerfortentwicklungs- 
gesetz soll die kalte Progression aus- 
gleichen. Zudem wurde das Kindergeld 
erhöht.

Der Maßnahmenkatalog umfasst  
für 2025 und 2026 u. a. folgende Punkte:
· �Anhebung des Grundfreibetrags  

für 2025 um 312 EUR auf 12.096 EUR 
(2026: 12.348 EUR),

· �Erhöhung des Kinderfreibetrags  
für 2025 um 60 EUR auf 6.672 EUR  
(2026: 6.828 EUR),

· �Anhebung des Kindergelds ab 2025  
um 5 EUR pro Monat auf 255 EUR  
(2026: 259 EUR),

· �die Verschiebung der Eckwerte des  
Einkommensteuertarifs um 2,6 %  
(2026: 2,0 %).

Das Steuerfortentwicklungsgesetz sah  
in der ursprünglichen Fassung zahlreiche 
steuerliche Maßnahmen vor, z. B.:
· �Verlängerung der degressiven Ab- 

schreibung für bewegliche Wirtschafts- 
güter des Anlagevermögens und

· �Überführung der Steuerklassen III  
und V in das Faktorverfahren.

Die Verabschiedung des Gesetzes im  
Bundestag war für den 18.10.2024 geplant. 
Es wurde aber von der Tagesordnung 
genommen, da man sich innerhalb der 
Koalition nicht einigen konnte. Nach dem 
Bruch der Ampelkoalition wurde das Ge- 
setz nun in stark reduzierter Form zum 
Abschluss gebracht. Ob bzw. welche bisher 
nicht umgesetzten Aspekte noch einmal 
aufgegriffen werden, wird die kommende 
Bundesregierung zu diskutieren haben.

Quelle: Steuerfortentwicklungsgesetz,  
BGBl I 2024, Nr. 449

Für alle Steuerpflichtigen

Nachweis bei Krankheitskosten: Ab 2025 muss der Name auf dem Kassenbeleg stehen
Aufwendungen für Krankheitskosten sind 
nur als außergewöhnliche Belastung ab-
ziehbar, wenn gewisse Nachweiserforder-
nisse erfüllt sind. Das Bundesfinanzministe-
rium hat nun dargelegt, wie der Nachweis 
ab dem Veranlagungszeitraum 2024 zu 
führen ist.

Krankheitskosten können als außerge
wöhnliche Belastung abzugsfähig sein.  
Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf 
den Nachweis der Zwangsläufigkeit gelegt 
werden:

· �Bei krankheitsbedingten Aufwendungen 
für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel genügt 
es, wenn der Steuerpflichtige eine Ver
ordnung eines Arztes oder Heilpraktikers 
vorlegt. Dies regelt § 64 Abs. 1 Nr. 1 der 
Einkommensteuer-Durchführungsver
ordnung (EStDV).

· �Bei bestimmten Krankheitskosten ist  

indes ein amtsärztliches Gutachten oder 
eine ärztliche Bescheinigung eines Me
dizinischen Dienstes der Krankenversiche-
rung erforderlich. Ein solcher qualifizierter 
Nachweis ist z. B. bei Aufwendungen für 
wissenschaftlich nicht anerkannte Be-
handlungsmethoden, wie z. B. Frisch-  
und Trockenzellenbehandlungen, erforder-
lich (§ 64 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f EStDV).

Sind Krankheitskosten als außergewöhn
liche Belastung einzustufen, wartet die 
Hürde der zumutbaren Belastung, deren 
Höhe von folgenden Faktoren abhängt:
· �Gesamtbetrag der Einkünfte,
· �Familienstand und
· �Zahl der Kinder.

Der Nachweis der Zwangsläufigkeit nach  
§ 64 Abs. 1 Nr. 1 EStDV ist bei einem einge-
lösten E-Rezept durch den Kassenbeleg  
der Apotheke bzw. durch die Rechnung der 

Online-Apotheke oder bei Versicherten mit 
einer privaten Krankenversicherung alter-
nativ durch den Kostenbeleg der Apotheke 
zu erbringen.

Der Kassenbeleg (alternativ: die Rechnung 
der Online-Apotheke) muss folgende  
Angaben enthalten:
· �Name der steuerpflichtigen Person,
· �Art der Leistung (zum Beispiel  

Name des Arzneimittels),
· �Betrag bzw. Zuzahlungsbetrag,
· �Art des Rezeptes.

Beachten Sie: Zumindest für den Veranla-
gungszeitraum 2024 wird es vom Bundes
finanzministerium nicht beanstandet, wenn 
der Name der steuerpflichtigen Person 
nicht auf dem Kassenbeleg vermerkt ist.

Quelle: BMF-Schreiben vom 26.11.2024,  
Az. IV C 3 - S 2284/20/10002 :005,  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 245210
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FÜR Vermieter

Anschaffungsnahe Herstellungskosten einer Eigentumswohnung
Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a des Einkommen
steuergesetzes (EStG) werden Aufwendun-
gen in Herstellungskosten umqualifiziert, 
wenn innerhalb von drei Jahren nach 
Anschaffung des Gebäudes Instandset-
zungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt werden, deren Nettoaufwen-
dungen 15 % der Gebäude-Anschaffungs-
kosten übersteigen. Die Aufwendungen  
sind dann nicht sofort, sondern nur über  
die Gebäude-Abschreibung abzugsfähig.  
Bei einer Eigentumswohnung sind zwei 
Besonderheiten zu beachten, worauf das 
Finanzgericht Hessen hingewiesen hat.

Maßgebend sind die Anschaffungskosten 
und Anschaffungsnebenkosten der ange-
schafften Wohnung und nicht der Wert des 
Gesamtgebäudes. Bei Teil- und Wohnungs-
eigentum ist danach die einzelne Einheit 
und nicht das Gesamtgebäude relevant. 
Abzustellen ist auf die innerhalb von drei 
Jahren nach Anschaffung der Wohnung 
angefallenen Instandsetzungs- und Moder-
nisierungsaufwendungen des vermietenden 
Eigentümers einschließlich seiner anteili-
gen Aufwendungen für Arbeiten an den  
im Gemeinschaftseigentum stehenden 
Gebäudeteilen.

Beispiel

A erwirbt mit Wirkung zum 1.11.2023 eine 
Eigentumswohnung. Die Anschaffungs
kosten betragen insgesamt 300.000 EUR. 
Der Grund- und Bodenanteil beträgt 10 %  
= 30.000 EUR. Die Eigentumswohnung wird 
nach der Sanierung vermietet.

Anfang 2024 lässt A die sanitären Anlagen 
(Badezimmer, Gästetoilette) für 29.750 EUR 
erneuern und neue Türen einbauen  
(11.900 EUR). Zudem beteiligt er sich an der 
Dachsanierung(14.280 EUR). Die gesamten 
Aufwendungen (55.930 EUR) macht er in 
2024 als sofort abziehbare Erhaltungsauf-
wendungen geltend.

Lösung: Die Nettoaufwendungen ohne 
Umsatzsteuer (25.000 EUR + 10.000 EUR + 
12.000 EUR = 47.000 EUR) überschreiten  
die 15 %-Grenze von 40.500 EUR (15 % von 
270.000 EUR). Somit stellen die Aufwendun-
gen insgesamt anschaffungsnahe Aufwen-
dungen dar. Sie sind also nicht sofort im 
Jahr der Zahlung als Werbungskosten 
abzugsfähig, sondern erhöhen die Bemes-
sungsgrundlage für die Gebäudeabschrei-
bung von 270.000 EUR um 55.930 EUR auf 
325.930 EUR.

Dies gilt auch für die Kostenbeteiligung an 
der Dachsanierung, die als Aufwendungen 
für das Gemeinschaftseigentum ebenfalls 
im Rahmen der Ermittlung des insgesamt 
entstandenen Sanierungsaufwands mit 
einzubeziehen sind.

Nach Ansicht des Finanzgerichts Hessen 
dürfen die auf das im Gemeinschaftseigen-
tum stehenden Bestandteile des Gesamtge-
bäudes entfallenden Aufwendungen nicht 
unberücksichtigt bleiben. Dies würde auch 
dem mit § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG verfolgten 
Vereinfachungszweck widersprechen, weil 
sich Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen regelmäßig zugleich auf 
das Sondereigentum als auch auf Bereiche 
des Gemeinschaftseigentums beziehen. 
Eine Aufteilung von hierfür einheitlich 
getragenen Aufwendungen wäre oft nur 
unter größten Schwierigkeiten möglich.

Beachten Sie: Gegen die nicht zugelassene 
Revision wurde Nichtzulassungsbeschwerde 
eingelegt.

Quelle: FG Hessen, Urteil vom 18.6.2024,  
Az. 4 K 1736/19, NZB BFH Az. IX B 86/24, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 245150

FÜR Freiberufler und Gewerbetreibende

Steuerfreie Photovoltaikanlagen:  
Sind „nachlaufende“ Betriebsausgaben abziehbar?
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, 
dass „nachlaufende“ Betriebsausgaben,  
die im Zusammenhang mit steuerpflichtigen 
Einnahmen aus dem Betrieb einer Photo- 
voltaikanlage in früheren Jahren stehen, 
aber erst 2022 abfließen, abzugsfähig sind.

Der Steuerpflichtige machte im Streitjahr 
2022 gezahlte Steuerberatungskosten und 
Umsatzsteuernachzahlungen, die aus dem 
Betrieb einer bis 2021 steuerpflichtigen 
Photovoltaikanlage resultierten, als Betrieb-
sausgaben geltend. Das Finanzamt lehnte 
dies unter Hinweis auf die ab 2022 geltende 
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) ab.

Das Finanzgericht Münster stellte auf die 
Regelung des § 3c Abs. 1 EStG ab, wonach 
Betriebsausgaben dann nicht abgezogen 
werden dürften, wenn sie in unmittelba- 
rem wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
steuerfreien Einnahmen stehen. Ein wirt-
schaftlicher Zusammenhang liegt aber 
gerade nicht vor, da die Betriebsausgaben 
mit steuerpflichtigen Einnahmen aus 
früheren Jahren im Zusammenhang ge- 
standen haben. Zudem führte das Finanz- 
gericht aus, dass sich auch aus der Rege-
lung in § 3 Nr. 72 S. 2 EStG, wonach kein 
Gewinn zu ermitteln ist, wenn die aus dem 
Betrieb der Photovoltaikanlage erzielten 
Einnahmen insgesamt steuerfrei sind,  
kein Betriebsausgabenabzugsverbot ergibt. 
Diese Vorschrift ist vielmehr dahin gehend 
auszulegen, dass eine Gewinnermittlung  
im Fall der Steuerfreiheit nicht mehr zwin-

gend erforderlich, aber auch nicht verboten 
ist.Würden „nachlaufende“ Betriebsaus- 
gaben nicht abzugsfähig sein, stünde dies 
im Widerspruch zum gesetzgeberischen  
Ziel der Steuerbefreiung, den Ausbau 
erneuerbarer Energien zu fördern.

Beachten Sie: Im Hinblick auf die Umsatz-
steuernachzahlungen würde bei einem 
fehlenden Betriebsausgabenabzug eine 
Doppelbesteuerung vorliegen.

Merke: Die Finanzverwaltung hat gegen  
die Entscheidung Revision eingelegt.  
Somit können geeignete Fälle über einen 
Einspruch vorerst offengehalten werden.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass das 
Finanzgericht Nürnberg eine andere Sicht-
weise vertritt. Danach enthält § 3 Nr. 72  
S. 2 EStG ein Gewinnermittlungsverbot und 
keine bloße Befreiung von der Pflicht zur 
Gewinnermittlung. Damit dürfen nach 
Einführung der Steuerbefreiung ab dem 
Veranlagungszeitraum 2022 keine Betrieb-
sausgaben mehr abgezogen werden, selbst 
wenn diese auf steuerpflichtige Einnahmen 
früherer Veranlagungszeiträume entfallen. 
Auch gegen diese Entscheidung ist die 
Revision beim Bundesfinanzhof anhängig.

Quelle: FG Münster, Urteil vom 6.11.2024, 
Az. 7 K 105/24 E, Rev. BFH: Az. X R 30/24, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 245762,  
FG Münster, Newsletter Dezember 2024;  
FG Nürnberg, Urteil vom 19.9.2024, Az. 4 K 
1440/23, Rev. BFH: Az. III R 35/24

FÜR Freiberufler  
und Gewerbetreibende

Gewerbesteuer:  
Hinzurechnung von  
Werbeaufwendungen
Eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung  
von Aufwendungen für die Anmietung von 
Werbeträgern ist auch bei einem Dienst
leistungsunternehmen möglich, wenn die 
Werbeträger bei unterstelltem Eigentum zu 
dessen Anlagevermögen gehören würden. 
Dies hat jüngst der Bundesfinanzhof ent-
schieden.

Für Zwecke der Gewerbesteuer wird der Ge- 
winn aus Gewerbebetrieb durch Hinzurech-
nungen und Kürzungen modifiziert. So 
werden dem Gewinn nach § 8 Nr. 1 Buchst. d 
des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) ein 
Fünftel der Miet- und Pachtzinsen (ein-
schließlich Leasingraten) für die Benutzung 
von beweglichen Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens, die im Eigentum eines 
anderen stehen, hinzugerechnet.Handelt es 
sich hingegen um unbewegliche Wirtschafts-
güter, beläuft sich die Hinzurechnung auf  
die Hälfte der Aufwendungen (Buchst. e). 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Auf
wendungen bei Ermittlung des Gewinns  
als Betriebsausgaben abgesetzt wurden.

Beachten Sie: Von dem ermittelten Be- 
trag aller Hinzurechnungen nach § 8 Nr. 1 
GewStG ist ein Freibetrag von 200.000 EUR 
abzuziehen. Nur der übersteigende Betrag 
wird dem Gewinn mit einem Viertel zuge-
schlagen.
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Eine GmbH warb für ihr Dienstleistungs
unternehmen im Rahmen von Sponsoring-
maßnahmen für Vereine sowie durch  
Mobil- und Plakatwerbung. Die leistenden 
Unternehmen waren überwiegend Werbe-
vermittlungsagenturen, die regelmäßig 
nicht Eigentümer der Werbeträger (Wände, 
Säulen, Treppen und Verkehrsmittel) waren.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
entschied, dass Werbeaufwendungen keiner 
Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. d 
GewStG unterliegen, weil es am fiktiven 
Anlagevermögen der Werbeträger fehlt.  
Die dagegen gerichtete Revision des  
Finanzamts hielt der Bundesfinanzhof  
für begründet. Für eine Hinzurechnung von 
Mietaufwendungen im Zusammenhang mit 
der Durchführung von Werbemaßnahmen 

nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und Buchst. e 
GewStG kommt es darauf an, dass die den 
Werbemaßnahmen zugrunde liegenden 
Verträge ihrem wesentlichen rechtlichen 
Gehalt nach als Miet- oder Pachtverträge 
einzuordnen sind oder zumindest trennbare 
miet- oder pachtrechtliche Hauptleistungs-
pflichten enthalten.

Beachten Sie: Hierzu sind die einzelnen 
Verträge darauf zu untersuchen, ob es sich 
um Mietverträge, Werkverträge, Geschäfts-
besorgungsverträge oder um gemischte 
Verträge mit möglicherweise trennbaren 
Leistungen handelt.

Ferner kommt es für die Hinzurechnung  
auf die fiktive Zugehörigkeit der Werbeträ-
ger zum Anlagevermögen an. Maßgeblich 
ist, ob der Geschäftszweck und die speziel-
len betrieblichen Verhältnisse des Unter-
nehmens Werbemaßnahmen erforderlich 

erscheinen lassen, für die das Unternehmen 
Werbeträger ständig in seinem Betrieb 
vorhalten muss.

Der Bundesfinanzhof schloss nicht aus, 
dass auch bei einem Dienstleistungsunter-
nehmen bei längerfristiger Anmietung 
bestimmter Werbeträger oder bei wieder-
holter kurzfristiger Anmietung gleichartiger 
Werbeträger Anlagevermögen vorliegen 
kann. Da die Feststellungen des Finanz
gerichts zur rechtlichen Einordnung der 
Verträge und zur Zuordnung der Werbe
träger zum Anlagevermögen nicht ausreich-
ten, wurde das Verfahren an das Finanz
gericht zurückverwiesen.

Quelle: BFH-Urteil vom 16.9.2024,  
Az. III R 36/22, unter www.iww.de,  
Abruf-Nr. 245480; BFH, PM Nr. 47/24  
vom 19.12.2024

FÜR Gesellschafter und Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften

Als Entwurf gekennzeichneter Jahresabschluss  
erfüllt nicht die Offenlegungspflicht
Die Einreichung eines irrtümlich als „vor 
Feststellung“ bezeichneten Jahresab- 
schlusses genügt der Offenlegungspflicht 
nicht. So lautet eine Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Köln.

Offenlegungspflichtige Gesellschaften 
(insbesondere AG, GmbH und GmbH & Co. 
KG) müssen ihre Jahresabschlüsse der  
das Unternehmensregister führenden  
Stelle elektronisch zur Einstellung in das 
Unternehmensregister übermitteln. Die 
Unterlagen sind spätestens ein Jahr nach 
dem Abschlussstichtag des Geschäftsjahrs 
zu übermitteln, auf das sie sich beziehen.

Beachten Sie: Die Offenlegungsfrist für  
den Jahresabschluss für 2023 endete 
bereits am 31.12.2024. Das Bundesamt für 
Justiz (BfJ) hat aber mitgeteilt, dass es vor 
dem 1.4.2025 kein Ordnungsgeldverfahren 
einleiten wird.

Rechnungslegungsunterlagen sind erst  
mit einem Geschäftsjahresbeginn nach  
dem 31.12.2021 zur Einstellung in das 
Unternehmensregister zu übermitteln. 
Vorherige Geschäftsjahre sind weiterhin  
im Bundesanzeiger einzureichen und  
dort offenzulegen. Weitere Informationen  
erhalten Sie unter www.publikations- 
plattform.de.

Kommt das Unternehmen der Pflicht zur 
Offenlegung nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig nach, leitet das BfJ ein Ord-
nungsgeldverfahren ein. Das Unternehmen 
wird aufgefordert, innerhalb einer sechswö-
chigen Nachfrist den gesetzlichen Offenle-
gungspflichten nachzukommen. 

Gleichzeitig droht das BfJ ein Ordnungs- 
geld an (regelmäßig in Höhe von 2.500 EUR). 
Entspricht das Unternehmen der Auffor- 
derung nicht, wird das Ordnungsgeld 
festgesetzt.

Beachten Sie: Ordnungsgeldandrohungen 
und -festsetzungen können so lange wie-

derholt werden, bis die Veröffentlichung 
erfolgt ist. Die Ordnungsgelder werden 
dabei schrittweise erhöht.

Mit der Androhung werden den Beteiligten 
die Verfahrenskosten auferlegt. Diese 
entfallen nicht dadurch, dass der Offen
legungspflicht innerhalb der gesetzten 
Nachfrist nachgekommen wird.

Beachten Sie: Weitere Informationen 
 zum Ablauf des Ordnungsgeldverfahrens 
erhalten Sie unter www.iww.de/s11622.

Im Streitfall genügte die Einreichung des 
Jahresabschlusses 2018 der Offenlegungs-
pflicht nicht, da der eingereichte Abschluss 
ausdrücklich als „vor der Feststellung 
offengelegt“ bezeichnet und auch so ver
öffentlicht worden ist.

Beachten Sie: Dass der Jahresabschluss 
eigentlich festgestellt war und „nur“  
irrtümlich „als vor Feststellung offenge- 
legt“ bezeichnet wurde, führt zu keinem 
anderen Ergebnis. Auch in diesem Fall 
wurde die Offenlegungspflicht nicht  
erfüllt.

Das Oberlandesgericht Köln führte als 
Begründung u. a. Folgendes aus: Es ist 
erforderlich, strenge formelle Anforde
rungen an die Veröffentlichung zu stellen. 
Einerseits sind bei der Durchführung des 
Ordnungsgeldverfahrens keine – praktisch 
kaum erfüllbaren – Nachforschungspflich-
ten zu verlangen und andererseits ist den 
Marktteilnehmern eine verbindliche In
formation bereitzustellen.

An Letzterem fehlt es aber, wenn ein  
Jahresabschluss als noch nicht festge- 
stellt bezeichnet wird. Denn bis zu seiner 
Feststellung hat ein Abschluss nur den 
Charakter eines Entwurfs.

Quelle: OLG Köln, Beschluss vom 9.4.2024, 
Az. 28 Wx 2/24

FÜR Umsatzsteuerzahler

Neues ELSTER-Tool  
visualisiert E-Rechnungen
Die Finanzverwaltung hat ein kosten- 
loses ELSTER-Tool zur Visualisierung von 
elektronischen Rechnungen (kurz: E-Rech-
nungen) zur Verfügung gestellt. Unter 
www.e-rechnung.elster.de können Unter-
nehmer ihre E-Rechnung hochladen und 
visualisieren. 

Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.

Folgende Punkte sind zu beachten:

· �Es können nur Dateien  
im XML-Format visualisiert werden.

· �Eine Datei darf maximal 10,00 MB  
groß sein.

· �Es kann nur eine Datei auf  
einmal hochgeladen werden.

Hintergrund

Nach der Neufassung des § 14 Umsatz
steuergesetz (UStG) ist eine E-Rechnung 
eine Rechnung, die in einem strukturierten 
elektronischen Format ausgestellt, über
mittelt und empfangen wird und eine  
elektronische Verarbeitung ermöglicht.

Beachten Sie: Für die Ausstellung von 
E-Rechnungen sind Übergangsregeln 
nutzbar: Der allgemeine Übergangszeit-
raum beträgt zwei Jahre (Pflicht somit  
ab 2027). Drei Jahre gelten für Unter- 
nehmer mit einem Gesamtumsatz von  
bis zu 800.000 EUR im Jahr 2026.

Merke: Hinsichtlich des Empfangs einer 
E-Rechnung gilt keine Übergangsregelung, 
er ist somit vom 1.1.2025 an durch den 
Rechnungsempfänger zu gewährleisten.  
Für den Empfang reicht die Bereitstellung 
eines E-Mail-Postfachs aus.

Quelle: Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen und für Heimat,  
PM Nr. 389 vom 18.12.2024
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Arbeitsrecht

Unterlassungsklage: Streit um Abwerben von Mitarbeitern
Besteht gegen eine konkurrierende Firma 
im Rahmen eines einstweiligen Verfügungs-
verfahrens ein Anspruch auf Unterlassung 
der Abwerbung von Mitarbeitern? Diese 
Frage hat das Landgericht (LG) Koblenz 
beantwortet.

Steckte die Antragsgegnerin  
hinter den Kündigungen?

Bei der Antragstellerin und der Antrags
gegnerin handelt es sich jeweils um Firmen, 
die u.a. stationäre Brandschutzsysteme 
vertreiben und auf diesem Markt sowohl  
um Kunden als auch um Mitarbeiter kon-
kurrieren. Etwa 25 Mitarbeiter, die derzeit 
oder bis vor Kurzem noch bei der Antrags-
gegnerin beschäftigt sind bzw. waren,  
hatten sich ursprünglich entschlossen,  
zu der Antragstellerin zu wechseln und  
mit dieser bereits Anstellungsverträge 
geschlossen. In der Folgezeit erklärten 
jedoch mehrere dieser zunächst wechsel-
willigen Mitarbeiter jeweils eine gleich
lautende Kündigung dieser Anstellungs
verträge und nahmen ihre Arbeit bei der 
Antragstellerin nicht auf.

Die Antragstellerin hat vorgetragen, dass  
die Antragsgegnerin zur Verhinderung des 
Verlusts ihrer Mitarbeiter und zur Schädi-
gung der Antragstellerin die wechselwilligen 
Mitarbeiter dazu verleitet habe, die mit der 
Antragstellerin geschlossenen Anstellungs-
verträge zu verletzen. Die Antragsgegnerin 
sei für die identischen und kurz vor Arbeits-
beginn erklärten Kündigungen sowie für den 
darauffolgenden Nichtantritt der Arbeits-
stelle verantwortlich. Es handele sich um 
ein konzertiertes und koordiniertes Vorge-
hen durch diese. Sie stelle den wechsel
willigen Mitarbeitern kostenfreie Rechts
beratung durch einen externen Anwalt zur 
Verfügung. Schließlich habe die Antrags
gegnerin den wechselwilligen Mitarbeitern 
eine Prämienzahlung in Höhe von 2.000 bis 
3.000 Euro versprochen, wenn sie von dem 
Wechsel Abstand nehmen würden. Durch 
die Kündigungen und das Nichterscheinen 
der ursprünglich wechselwilligen Mitar
beiter sei es zu erheblichen Störungen  
im Betriebsablauf der Antragstellerin 
gekommen.

Das wollte die  
Antragstellerin erreichen

Die Antragstellerin beantragte sinngemäß 
den Erlass einer einstweiligen Verfügung, 
mit der es der Antragsgegnerin untersagt 
werden sollte, aktuelle oder ehemalige 
Mitarbeiter der Antragsgegnerin, die ihr 
neues Anstellungsverhältnis bei der Antrag-
stellerin gekündigt oder nicht angetreten 
haben, einstweilig für die Dauer von sechs 

Monaten, hilfsweise kürzer, einzustellen 
oder weiter zu beschäftigen. 

Zudem sollte der Antragsgegnerin sinn
gemäß untersagt werden, ihre ehemaligen 
oder aktuellen Mitarbeiter dazu zu veran
lassen, ihr Anstellungsverhältnis bei der 
Antragstellerin zu kündigen oder nicht 
anzutreten, eine Prämie für den Fall auszu-
loben, dass ihre aktuellen oder ehemaligen 
Mitarbeiter nicht zu der Antragstellerin 
wechseln sowie den Mitarbeitern unent
geltlich Rechtsrat durch einen Anwalt in 
Bezug auf die Möglichkeiten einer Been
digung ihres Anstellungsvertrags bei der 
Antragstellerin zur Verfügung zu stellen.

So entschied das Landgericht 

Das LG hat den Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung zurückgewiesen, 
weil weder ein Verfügungsanspruch noch 
ein Verfügungsgrund vorliege. Die Antrag-
stellerin habe gegen die Antragsgegnerin 
keinen Anspruch auf Unterlassung. Es liege 
keine unzulässige geschäftliche Handlung 
vor, weil die Antragsgegnerin mangels 
gezielter Behinderung der Antragstellerin 
nicht unlauter gehandelt habe.

Besondere Umstände  
müssen Unlauterkeit begründen

Das Abwerben und auch das Rückabwer- 
ben von Mitarbeitern eines Unternehmens, 
gleichgültig, ob es auf dem Absatzmarkt 
Mitbewerber ist oder nicht, sei grundsätz- 
lich erlaubt. Es müssten daher zur Be
gründung der Unlauterkeit besondere 
Umstände vorliegen. Solche besonderen 
Umstände seien gegeben, wenn der konkur-
rierende Unternehmer mit der Abwerbung 
einen verwerflichen Zweck verfolge oder  
bei der Abwerbung selbst verwerfliche 
Mittel oder Methoden anwende. Ein ver
werflicher Zweck werde z. B. verfolgt, wenn 
der Abwerber nicht sein eigenes unterneh-
merisches Fortkommen bezwecke, sondern 
primär die wirtschaftliche Entfaltung des 
Konkurrenten behindert werden soll. Es sei 
auch unlauter, einen Mitarbeiter abzuwer-
ben, indem man ihn zum Vertragsbruch 
verleite. Es sei hingegen zulässig, dem 
Arbeitnehmer bei einer rechtmäßigen 
Kündigung helfend zur Seite zu stehen. 
Ebenso dürfe das Kündigungsschreiben  
vom neuen Arbeitgeber übermittelt oder  
für eine rechtmäßige Kündigung eine 
Prämie ausgelobt werden.

Vorliegend sei eine Behinderungsabsicht 
der Antragsgegnerin nicht ersichtlich.  
Die wechselwilligen Mitarbeiter wären  
zuvor bei ihr tätig gewesen, sodass sie ein 
erhebliches Eigeninteresse an der Weiter

beschäftigung dieser Mitarbeiter habe und 
diese benötige.

Identische Kündigungen kein Indiz

Soweit sich die Antragstellerin darauf 
berufe, dass die Antragsgegnerin die wech-
selwilligen Mitarbeiter zur Verletzung zum 
Vertragsbruch verleite, sei dies von der 
Antragstellerin nicht ausreichend glaubhaft 
gemacht. Allein aus dem Umstand, dass  
die Kündigungen in Wortlaut, Aufbau und 
Form identisch seien, folge nicht, dass  
diese von der Antragsgegnerin herrühren. 
Ein dahingehendes konzertiertes und 
koordiniertes Vorgehen durch die Antrags-
gegnerin sei weder dargelegt noch be
wiesen.

Prämienzahlung zulässig

Auch die im Rahmen einer Betriebsver-
sammlung angekündigte Prämienzahlung 
stelle keine unzulässige Handlung dar, weil 
diese allen Mitarbeitern und nicht nur den 
wechselwilligen Mitarbeitern zugutekom-
men sollte. Dass den anderen wechsel
willigen Mitarbeitern eine erhöhte Prämien-
zahlung außerhalb der Betriebsversamm- 
lung angeboten worden ist, sei hingegen 
nicht ersichtlich.

Vertragsbruch  
Sache der Vertragsparteien 

Auch, sofern die Lösung des Vertrags  
durch die wechselwilligen Mitarbeiter einen 
Vertragsbruch darstellen würde, sei dies 
allein die Entscheidung des Beschäftigten. 
Im Fall der Vertragsverletzung könne der 
Arbeitgeber gegen ihn vorgehen. Eine 
unlautere Einwirkung auf die Entschei-
dungsfreiheit der wechselwilligen Mitar
beiter durch eine – als wahr unterstellte – 
Hilfe bei der Fertigung der Kündigung oder 
die – vermeintliche – Auszahlung einer 
Prämie sei nicht gegeben. Unlauterkeit  
liege nur bei Druck, unangemessenem 
Einfluss oder Irreführung des Arbeitneh-
mers vor.

Abschließend liege auch kein Verfügungs-
grund vor. Die Vermutung der Dringlich- 
keit sei widerlegt. Die Antragstellerin habe 
durch ihr eigenes Verhalten, insbesondere 
das Zuwarten mit der Antragstellung  
(zwischen der ersten Kündigung eines 
ursprünglich wechselwilligen Mitarbeiters 
und der Antragstellung lagen drei Monate), 
die erforderliche Dringlichkeit selbst wider-
legt.

Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Quelle: LG Koblenz, Beschluss vom 
17.9.2024, 11 O 12/24
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Steuertermine , Beiträge Sozialversicherung, Verbraucherpreisindex im Februar 2025

Steuertermine 

Fälligkeit:  
USt, LSt = 10.2.2025 
GewSt, GrundSt = 17.2.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):  
USt, LSt = 13.2.2025 
GewSt, GrundSt = 20.2.2025

Scheckzahlungen:  
Bei Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt  
spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

Beiträge Sozialversicherung Fälligkeit Beiträge 2/2025 = 26.2.2025

Verbraucherpreisindex (BRD) 
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

11/23 4/24 7/24 11/24
+ 3,2 % + 2,2 % + 2,3 % + 2,2 %

Erbrecht

Testamentsklausel:  
Macht angedrohte Enterbung das Testament sittenwidrig?
In Testamenten wird als „Druckmittel“  
auch schon einmal eine Enterbung ange-
droht. Wie dies zu bewerten ist, hat nun  
das Oberlandesgericht (OLG) München 
entschieden.

Bei Heirat: Enterbung

Der spätere Erblasser errichtete 2016  
ein handschriftliches Testament, in dem er 
seine beiden Söhne A und B zu Erben 
bestimmte. Weiter ist in dem Testament 
bestimmt: „Sollte mein Sohn A seine Le-
bensgefährtin X heiraten, wird er enterbt.“  
A ist seit 2018 mit der Lebensgefährtin 
verheiratet. Nach dem Tod des Erblassers 
beantragte B die Erteilung eines Allein- 
erbscheins. Er ist der Ansicht, durch die 
Heirat des A sei die Bedingung im Testa-
ment eingetreten und der A enterbt worden.

Dem ist A entgegengetreten. Er ist der 
Ansicht, es handele sich insoweit um eine 
sittenwidrige Bedingung. Dem ist das OLG 
allerdings nicht gefolgt.

Von der Testierfreiheit gedeckt

Das OLG: Die Klausel sei nicht sittenwidrig, 
sondern im Rahmen der Testierfreiheit des 
Erblassers hinzunehmen. Es sei zu berück-
sichtigen, dass der durch die Bedingung auf 
den A einwirkende – im Folgenden unter-

stellte – Druck von geringem Gewicht sei,  
da er nicht aus dem Testament selbst 
herrührt, sondern der Ankündigung des 
Erblassers entspringt, ihn für den Fall  
der Hochzeit mit der Lebensgefährtin zu 
enterben.

Dieses Verhalten mag moralisch missbilligt 
werden, macht das Testament aber nicht 
sittenwidrig. Hätte der Erblasser wie ge-
schehen testiert, dies aber dem Sohn A 
nicht mitgeteilt, wäre ausgeschlossen,  
dass die Klausel Druck auf diesen im 
Hinblick auf die beabsichtigte Eheschlie-
ßung ausgeübt hätte, jedenfalls zu Leb
zeiten des Erblassers. Anknüpfungspunkt 
für die Sittenwidrigkeitsprüfung ist mithin 
die bloße Äußerung des Erblassers.

Hinzu komme, dass der potenzielle Erbe in 
Fällen der vorliegenden Art in aller Regel 
weiß, dass er durch „Wohlverhalten“ zwar 
etwas gewinnen kann, aber bei „Zuwider-
handlungen“ nichts verliert, hat er doch auf 
eine über seinen Pflichtteil hinausgehende 
Beteiligung am Nachlass keinen Anspruch. 
Der Erblasser hätte den A – nach dessen 
Heirat – schlicht enterben können.

Quelle: OLG München, Beschluss  
vom 23.9.2024, 33 Wx 325/23 e,  
Abruf-Nr. 244400 unter www.iww.de

Wirtschafts-  
und Gesellschaftsrecht

Kreditrecht: Pflichten bei  
Immobilienkreditgewährung 
gegen Provision
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
entschieden: Wer einen Immobilienkredit 
nur gegen eine Provision gewährt, muss 
eindeutig angeben, ob die Provision von  
der Laufzeit des Kredits abhängig ist oder 
nicht. 

Fehlt es an dieser Angabe, ist von der 
Abhängigkeit von der Laufzeit auszugehen.

Das kann erhebliche Konsequenzen haben. 
Die Kreditnehmerin musste für die Gewäh-
rung des Kredits eine Provision zahlen. 

Weit vor dem Ablauf der gewährten Lauf- 
zeit zahlte sie den Kredit dann allerdings 
zurück. Zugleich verlangte sie nun anteilig 
die Provision zurück – zu Recht, wie der 
EuGH annahm.

Der EuGH: In der fehlenden Belehrung  
über den Umstand der Unabhängigkeit  
der Provision von der Laufzeit liegt eine 
unangemessene Benachteiligung jeden- 
falls eines Verbrauchers.

Quelle: EuGH, Urteil vom 17.10.2024, 
C-76/22, Abruf-Nr. 244902 unter  
www.iww.de


